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 3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Unabhängigen Experten für die Förde-
rung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung5 und stellt in dieser 
Hinsicht fest, dass seine schwerpunktmäßige Ausrichtung auf die Verwirklichung des 
Rechts auf Selbstbestimmung eine entscheidende Voraussetzung für die in der Charta der 
Vereinten Nationen vorgesehene internationale Ordnung ist; 

 4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre in Durban (Südafrika) auf der Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit, möglichst großen 
Nutzen aus den Vorteilen der Globalisierung zu ziehen, in die Tat umzusetzen, unter ande-
rem durch die Verstärkung und Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit mit dem 
Ziel, die Chancengleichheit im Hinblick auf Handel, Wirtschaftswachstum und nachhaltige 
Entwicklung zu erhöhen, globale Kommunikation durch den Einsatz neuer Technologien 
und verstärkten interkulturellen Austausch durch die Erhaltung und Förderung der kultu-
rellen Vielfalt6, und erklärt erneut, dass die Globalisierung nur dann alle voll einschließen 
und ausgewogen sein kann, wenn breit angelegte und dauerhafte Anstrengungen unter-
nommen werden, um auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine 
gemeinsame Zukunft zu schaffen; 

 5. erklärt, dass die Demokratie die Achtung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten einschließt und ein universaler Wert ist, der auf dem frei bekundeten Willen der 
Menschen, ihr politisches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles System selbst zu be-
stimmen, und auf ihrer uneingeschränkten Teilhabe an allen Aspekten ihres Lebens beruht, 
und bekräftigt die Notwendigkeit, den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler wie 
auch internationaler Ebene allgemein einzuhalten und anzuwenden; 

 6. bekräftigt, dass eine demokratische und gerechte internationale Ordnung unter 
anderem Folgendes voraussetzt: 

 a) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf Selbstbestimmung, kraft des-
sen sie ihren politischen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Entwicklung frei nachgehen können; 

 b) die Verwirklichung des Rechts der Völker und Nationen auf ständige Souverä-
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 i) die Verwirklichung des Grundsatzes der ausgewogenen Vertretung der Regio-
nen sowie von Männern und Frauen bei der personellen Zusammensetzung des Systems 
der Vereinten Nationen; 

 j) die Förderung einer freien, gerechten, wirksamen und ausgewogenen interna-
tionalen Informations- und Kommunikationsordnung auf der Grundlage internationaler 
Zusammenarbeit mit dem Ziel, ein neues Gleichgewicht und eine stärkere Gegenseitigkeit 
im Hinblick auf den internationalen Informationsfluss herbeizuführen und insbesondere die 
Ungleichheiten im Informationsfluss in die Entwicklungsländer und aus diesen Ländern zu 
beheben; 

 k) die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kulturellen Rechte aller Men-
schen, weil dies den Pluralismus der Kulturen verstärkt, zu einem breiteren Austausch von 
Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturellen Voraussetzungen beiträgt, die 
Anwendung und den Genuss der allgemein anerkannten Menschenrechte überall auf der 
Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher Beziehungen zwischen 
den Völkern und Nationen begünstigt; 

 l) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Menschen und aller Völker auf eine 
gesunde Umwelt und auf eine verstärkte internationale Zusammenarbeit, die dem Bedarf 
an Unterstützung der nationalen Anstrengungen zur Anpassung an den Klimawandel, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, wirksam gerecht wird und die Erfüllung der inter-
nationalen Vereinbarungen zur Abschwächung des Klimawandels fördert; 

 m) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu den Vorteilen aus der internatio-
nalen Verteilung des Wohlstands durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, insbe-
sondere auf dem Gebiet der internationalen Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen; 

 n) die Verwirklichung der Teilhabe eines jeden Menschen am gemeinsamen Erbe 
der Menschheit in Verbindung mit dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zur Kultur; 

 o) die von allen Nationen der Welt gemeinsam getragene Verantwortung für die 
Gestaltung der weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung 
von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die auf multilatera-
ler Ebene wahrgenommen werden soll; 

 7. unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Stärkung der internationalen Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte den Reichtum und die Vielfalt der interna-
tionalen Gemeinschaft der Nationen und Völker zu bewahren sowie die nationalen und re-
gionalen Besonderheiten und die unterschiedlichen historischen, kulturellen und religiösen 
Voraussetzungen zu achten; 

 8. unterstreicht außerdem, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und unteil-
bar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass die internationale 
Gemeinschaft die Menschenrechte weltweit in fairer und gleicher Weise, gleichberechtigt 
und gleichgewichtig behandeln muss, und erklärt erneut, dass es, obschon die Bedeutung 
nationaler und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher historischer, kultureller 
und religiöser Voraussetzungen im Auge zu behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne 
Rücksicht auf ihr jeweiliges politisches, wirtschaftliches und kulturelles System alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle zu fördern und zu schützen; 

 9. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteure nachdrücklich auf, eine 
internationale Ordnung zu errichten, die auf Inklusion, sozialer Gerechtigkeit, Gleichbe-
rechtigung und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verständigung sowie der 




